
Vertragliche Aspekte 

Der Arbei tsver trag wird analog den betr iebsübl ichen Ver trägen oder nach OR
abgeschlossen. 

Bei  Unterschrei ten der  Mindest löhne dar f  d ies im
Rahmen des durch den jewei l igen GAV mögl ichen
Umfang vorgenommen werden. Wird der
Mindest lohn wei ter  unterschr i t ten,  muss von der
par i tät ischen Kommission ein Gesuch bewi l l igt  wer-
den. 
Wenn kein GAV vor l iegt ,  is t  der  Leistungslohn kurz
zu begründen (s iehe Abschni t t  Arbei tsver trag). 
Krankentaggeldversicherung: Vorbehal t  oder
Ausschluss aufgrund von vorbestehender Krankhei t
mögl ich 
Unfal lversicherung: keine Besonderhei ten 
Pensionskasse: kein BVG-Abzug bei  ganzer IV-
Rente,  reduzier te Abzüge bei  Tei l rente. Vorbehal t
oder Ausschluss aufgrund von vorbestehender
Krankhei t  mögl ich. 

bei der Anstellung von Menschen mit Behinderungen oder
gesundheit l icher Beeinträchtigung mit IV-Rente.

Anstellungsarten:
Grundsätzl ich s ind al le  Ar ten einer  Anstel lung mögl ich (Festanstel lung,  befr istete
Anstel lung,  Prakt ikum, Personalver le ih Prof i l ) . Al lenfal ls  abhängig von ev.
Kostenträger. 

Leistungsfähigkei t : Prof i l  empf iehl t ,  e ine
indiv iduel le Leistungsbeur tei lung (und
Lohneinschätzung) nach der  Probezei t  und
jähr l ich vorzunehmen. So können Sie den
leistungsgerechten Lohn regelmässig überprüfen 
Empfehlung: Ausreichende Schnupperzei t
vereinbaren. Al lenfal ls  zuerst  e inen befr isteten
Ver trag abschl iessen,  wenn die konkreten
Einsatzmögl ichkei ten und ef fekt ive
Leistungsfähigkei t  noch of fen s ind. 

Arbeitsrecht: 
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«Beim vor l iegenden Arbei tsverhäl tn is  handel t  es s ich
um ein spezi f isch auf  d ie Si tuat ion von XY
angepasstes Arbei tsverhäl tn is.» 
«XY arbei tet  in  e inem Pensum von 50% und erbr ingt
aus gesundhei t l ichen Gründen eine
Leistungsfähigkei t  von 30%. Die Leistungsminderung
ist  mediz in isch und sozialversicherungsrecht l ich
ausgewiesen.» 
«Aufgrund einer  gesundhei t l ichen/psychischen
Einschränkung ist  Herr  XY sei t  Jaren IV berentet
(s iehe Bei lage IV-Ver fügung). Aufgrund seiner
Einschränkung ist  Herr  XY nicht  vol l  le istungsfähig
und wird deshalb in  gegensei t igem Einvernehmen mit
dem oben vereinbar ten,  reduzier ten Lohn in e inem
Tei lpensum bei  uns angestel l t . 
Dieser  Ver trag wurde so von der  zuständigen
par i tät ischen Kommission bewi l l igt .» 

Der Arbei tsver trag wird analog den betr iebsübl ichen Ver trägen oder nach
OR abgeschlossen. 

Arbeitsvertrag:

Zusätzl ich kann es hi l f re ich sein,  wenn Sie in  e iner  Aktennot iz  gewisse Punkte
festhal ten: 

Ev. Ergänzende Informat ionen zum Arbei tsverhäl tn is,  sowie der
Lohneinschätzung 
Beim obengenannten Arbei tsver trag handel t  es s ich um eine spezi f isch auf
die gesundhei t l iche Si tuat ion des Arbei tnehmers angepasste Stel le. Die
Anpassungen betref fen insbesondere 

das Aufgabenprof i l ,  d ie Betreuung und Kommunikat ion am Arbei tsplatz 
das Pensum 
die le istungsangepasste Ent löhnung 

Der/die Arbei tnehmende XY und die Firma XY wird im Rahmen eines
Jobcoachings von der  Organisat ion YZ beglei tet . 

Arbeitszeugnis:

Gemäss Bundesger ichtsur tei l  muss Gesundhei t  im
Arbei tszeugnis erwähnt  werden,  wenn dadurch die
Leistungsfähigkei t  beeinträcht igt  war. Daher
empfehlen wir  bei  Inklusionsarbei tsplätzen einen
Zusatz im Sinne von: “Aufgrund der  gesundhei t l ichen
Situat ion von XY wurde das Aufgabengebiet /die
Lohnhöhe entsprechend angepasst. Gerne bestät igen
wir,  dass XY in diesem Rahmen sehr gute Leistungen
erbrachte… “

Das Arbei tszeugnis sol l  gemäss betr iebl ichen Vorgaben erstel l t  werden. 


